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Sehr geehrter Hen Modlinger,

mit lhrem o.g. Antrag nach dem lnfomationsfieiheitsgesetz des Bundes (IFG) wünschen

Sie die Zusendung von Einschätzungen zur politischen Lage in Brasilien nach

Amtsübemahme duch Jair Bolsonaro, insbesondere zur Lage von

Menschenrechten/Menschemechtsverletzungen und zur evtl. Bedrohung von

Menschenrechtsalstivisten, Umweltaktivisten, indi genen Völkem und der Umwelt.

Nachfolgende Tabelle enthält eine Auflistung der von lhrer Anfiage umfassten, beim

Auswärtigen Amt vorl iegenden Unterlagen.

Mehrere Dokumente enthalten lnformationen, die inhaltlich nicht von lhrem Antrag

umfasst sind. Diese wurden geschwärzt. Zwei Dokumente können in Gänze nicht

herausgegeben werden. Dabei handelt es sich um als VS-Nu ffir den Dienstgebrauch

eigestufte DKOR.

Datum Dokument Ausnahmetatbestand

Schwärzungen

21.06.2019 Politischer § 3 Nr.  1  a IFG;

Halbjahresbericht § 3 Nr. 4 IFG

VS-NfD Inhalt nicht von Anfiage

umfasst

vERKEHRSANBiNDUNG: Ui3ahn  U2,  Hausvogteiplatz,  Spittelmakt
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27.01.2019 DKOR des § 3 Nr.  1  a IFG

Generalkonsulats Rio de

Janeiro

15.02.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia § 3 Nr. 4 IFG

VS-NfD

21.02.2019 DKOR der Botschaft §  3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia

25.02.2019 DKOR der Botschaft §  3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia VS-NfD § 3 Nr. 4 IFG

18.03.2019 DkoR des Keine Schwärzung

Generalkonsulats Rio de

Janeiro

15.04.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia §  5 Abs.  1  IFG

22.04.2019 DKOR der Botschaft §  3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia VS-NfD § 3 Nr. 4 IFG

Inhalt nicht von Anfiage

mfasst

26.05.2019 DKOR der Botschaft §  3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia VS-NfD § 3 Nr. 4 IFG

30.05.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia VS-NfD § 3 Nr. 4 IFG

Inhalt nicht von Anfiage

umfasst

06.08.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia VS-Nfl) § 3 Nr. 4 IFG

09.08.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia

23.08.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia mit Anlage VS- § 3 Nr. 4 IFG

NfD

29.08.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia 69232 § 3 Nr. 4 IFG

20.09.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia VS -Nfl) § 3 Nr. 4 IFG

08.10.2019 DKOR der Botschaft § 3 Nr.  1  a IFG;

Brasilia mit Anlage
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Bescheid:

Ihrem Antrag wird teilweise stattgegeben.

Dieser Bescheid ergeht gebührenpflichtig.

BegründunE:

Gem. §  1 Abs.1  Satz 1  IFG hatjeder nach Maßgabe des Gesetzes gegenüber den Behörden

dis Bundes einen Anspruch auf Zugang zu lnfomationen. Sind jedoch die

Tatbestandsvoraussetzungen der Ausschlusstatbestände §§ 3 - 6 IFG erftlllt, ist der Antrag

auf lnformationszugang abzulehnen.

1. Politischer Ha]bjahresbericht vom Juni 2019 -VS-NfD

lrie vorliegend einschlägige Nr.  1 a\ des § 3 IFG sieht eine Ausnahme von der Regel vor,

wenn das B ekamtwerden von lnformationen nachteilige Auswirkungen auf internationale

Beziehungen haben kann.

Unter internationalen Beziehungen versteht man die auswärtigen BeLange der

Bundesrepublik █████ und das diplomatische Vertrauensverhältnis zu ausländischen

Staaten sowie zu zwischen- und überstaatlichen Organisationen, etwa der Europäischen

Union oder den Vereinten Nationen (vgl. BverwG, Urteil vom 29. Oktober 2009 -

BverwG 7 C 22/08 -Juris-Rn.14; die Begründung des Gesetzentmirß BTDmcks

15/4493  S. 9).

Vorliegend geht es mit Brasilien um einen Staat, mit dem die Bundesrepublik █████

diplomatische Beziehungen unterhült. Im Falle eines Bekanntwerdens der geschwürzten

Textpassagen in dem Bericht besteht das Risiko nachteiliger Auswirkungen ftlr eben diese

Beziehungen.

Das Grundgesetz räumt der Bundesregierung einen weiten Beurteilungsspielraum

hinsichtlich der Frage, ob solche negativen Auswirkungen zu befürchten sind, ein.

Maßgeblich ist dabei, welche außenpolitischen Ziele die Bundesrepublik zu dem

jeweiligen Staat verfolgt @VerwG, Urteil vom 29. Oktober 2009 - BverwG 7 C 22/08 -

Turis-Bh  15).

Im Hinblick auf Brasilien gilt, dass die Bundesrepublik █████ bestrebt ist, die

vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung zu allen wesentl ichen globalen

und bilateralen Themen im außen-, sicherheits-, wirtschafts- und umweltpolitischen

Bereich fortzuffihren. Brasilien ist ein wichtiger Partner, sowohl bilateral als auch

multilateral. Die wirtschaftliche Zusammenarbeit ist intensiv, insbesondere aufiBrund der
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hohen Dichte an deutschen Untemehmen in Brasilien. Darüber hinaus engagiert sich

█████ zusammen mit Brasilien innerhalb der Vereinten Nationen. Ein gemeinsames

Ziel ist die Sicherung des Friedens weltweit. Das Erreichen dieses Ziels wäre duch das

Bekanntwerden der geschwärzten lnfomationen gefährdet.

Die Bundesregierung hat ein großes lnteresse an einer verffauensvollen Zusammenarbeit

mit den staatlichen lnstitutionen in Brasilien auf den verschiedensten Ebenen, insbesondere

auch beim Umweltschutz und der Achtung der Menschemechte. Sie könnte Schaden

nehmen, wenn Aussagen und Wertungen an die Öffentlichkeit gerieten, die lediglich

ausgesuchten diplomatischen Kommunikationskanälen vorbehalten bleiben, bzw. deren

Offenlegung zu einer Einschränkung bislang offener und verffauensvoller

Kommunikationskanäle im bilateralen Verhältnis fiihren könnte. Da die Kenntnisnahme

duch Unbefiigte fir die lnteressen der Bundesrepublik █████ nachteilig sein kann,

kann der Politische Halbjahresbericht nu mit Schwärzungen herausgegeben werden.

Im Einzelnen wird dazu ausgeftihrt:

Die unkenntlich gemachten Passagen enthalten wertende Aussagen und Analysen zum

ersten Halbjahr Jair Bolsonarsos im Präsidentenamt, zu einzelnen Regierungsmitgliedem

und Akteuen sowie dem Verhältnis Bolsonaros zum brasilianischen Parlament. Sie geben

das Bild von Brasilien wieder, das unsere Auslandsvertretungen in ihrer Arbeit gewonnen

haben. Es ist ffir die Definition der Beziehungen duch die Zentrale des Auswärtigen Amts

unverzichtbar. Gleichwohl handelt es sich hierbei um eine subjektive Einschätzung.

Die geschwärzten Passagen unter Punk 5 enthalten wertende Aussagen zu

wirtschaftlichen Zusammenarbeit und zur Umweltpolitik der Regierung Bo lsonaro.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zur Folge hätte.

Die bilateralen Beziehungen müssen auf einem gegenseitigen Vertrauenstatbestand

aufgebaut werden, sonst können sie richt zielgerichtet genutzt werden.

Die geschwärzten Passagen ab Seite 7 sind nicht von mrer Anfiage umfasst. Dabei handelt

es sich um Beiträge zu Wirtschaft, Kultur, Bildung und Wissenschaft.

Eine vollständige Herausgabe des Politischen Halbjahresberichts ist gem. § 3 Nr.  1 a IFG

nicht möglich.

Einer Bekanntgabe der geschwärzten Textteile steht auch § 3 Nr. 4 IFG i. V. m. § 2 Abs.  1

der Al lgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz

(Verschlusssachenanweisung -V SA) entgegen (vomals Allgemeine
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Verwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des lnnem zum materiellen und

organisatorischen Schutz von Verschlusssachen). Gem. § 2 Abs. 2 Nr. 4 VSA werden
lnhalte als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft, bei denen die

Kenntnisnahme durch Unbefiigte ftir die lnteressen der Bundesrepublik █████ oder

tines ihrer Länder nachteilig sein kann.

Sinn und Zweck dieser Regelung ist, dass Aspekte, welche aufbmd eben dieser

Vorschriften der Geheimhaltung unterliegen, auch weiterhin unter Verschluss bleiben

sollen (vgl. BverwG, Urteil vom 29. Oktober 2009 - BverwG 7 C 22/08 -Juris-Rn. 46).

Vorliegend unterliegen die geschwärzten lnformationen einer Geheimhaltungs- und

Vertraulichkeitspflicht gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 4 VSA. Aus Anlass lhrer IFG-Anfiage wurde

die Einstufimg überprüft. Die Notwendigkeit dieser Einstufimg besteht in Gänze fort.

Bii den geschwärzten Passagen handelt es sich um Tatsachen bzw. Erkenntnisse i. S. d. § 2

VSA. Die unkenntlich gemachten Passagen enthalten wertende Aussagen und Analysen

zum ersten Halbjahr Jair Bolsonarsos im Präsidentenamt, zu einzelnen

Regierungsmitgliedem und Akteuen sowie dem Verhältnis Bolsonaros zum

blasilianischen Parlament, Sie geben das Bild von Brasilien wieder, das unsere

Auslandsvertretungen in ihrer Arbeit gewonnen haben. Es ist ftir die Definition der

Beziehungen durch die Zentrale des Auswärtigen Amts unverzichtbar. Die

Geheimhaltungsbedürftigkeit ergibt sich vor allem daraus, dass es im Falle des

Bikanntwerdens der lnformationen zu einer Erschütterung des Vertrauensverhältni sses der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien kommen kam und damit das angestrebte Ziel,

vertrauensvolle auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehungen zu unterhalten, untergräbt. Die

bilateralen B eziehungen müssen auf einem Vertrauenstatbestand aufgebaut werden, sonst

können sie nicht zielgerichtet genutzt werden.

Gleichzeitig muss intem eine wertende, schonungslose und teilweise spekulative Analyse,

sozusagen ohne „Schere im Kopf`, innerhalb der exekutiven Eigenverantwort`mg möglich

sein, um Handlungsempfthlungen fiir das weitere Vorgehen im bilateralen Dialog

ftstzulegen und ein effiktives Arbeiten gemäß dem Aufgabenprofil einer Bundesbehörde

wie dem Auswärtigem Amt zu emöglichen. Eine solche Bewertung und damit die

mneingeschränkte Handlungsfähigkeit des Auswärtigen Amtes kann aber nur dann

gewährleistet werden, wenn hinsichtlich der Vertraulichkeit dieser lnfbrmationen in dem

EEnpfängerkreis der exekutiven Eigenverantwortung keinerlei Zweifel bestehen, mithin

diswegen keine diplomatischen Verwerfimgen zu befiirchten sind. Aus diesen Gründen

eigibt sich auch die materiell-rechtliche Einordnung als Verschlusssache mu ftir den

Dienstgebrauch" fiir den Politischen Halbj ahresbericht.
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Eine Bekamtgabe der geschwärzten lnhalte wäre fiir die Belange der Bundesrepublik

█████ zum jetzigen Zeitpunkt nachteilig. Gem. § 3 Nr. 4 IFG i.V.m. § 2 Abs.  1  VSA

ist eine vollständige Herausgabe ausgeschlossen und nu eine Teilherausgabe mit

Schwärzungen möglich.

2. DKOR des Generalkonsu]ats Rio de Janeiro vom 27.01.2019

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1  a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbj ahresbericht.

Im Einzelnen wird dazu ausgeffihrt:

Die Schwärzungen betreffen Vorschläge und Maßnahmen der Bundesrepublik █████

im Hinblick auf Brasilien zu künftigen bilateralen Kooperation. Diese außenpolitischen

Ziele würden duch eine Veröffentlichung der geschwärzten Passagen gefährdet.

3. DKOR der Botschaft Brasilia vom 15.02.2019 -VS-Nfl)

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbjahresbericht.

Im Einzelnen wird dazu ausgeführt:

Die Schwärzungen (Seite 2 oben) betreffen Überlegungen und Einschätzungen der

Bundesrepublik █████ im Hinbl ick auf verschiedene Akteue der brasilianischen

Regierung. Diese außenpolitischen Ziele würden duch eine Veröffentlichung der

geschwürzten Passage geführdet.

Des Weiteren wurden wertende Aussagen auf den Seiten 2 und 3 zu einzelnen

Regierungsmitgliedem geschwärzt.

Seite 4 ( 1 . Absatz) enthält wertende ÄUßerungen zu Rolle der Bundessstaaten bezüglich

der Klimapolitik.

Seite 4 (2. Absatz) enthält eine wertende Aussage zu den Auswirkungen des

Staudammbruchs auf die .Umweltpolitik der brasiliarischen Regierung.

Eine Offenlegung der geschwürzten Passagen hütte das Potenzial zur Schüdigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zu Folge hätte.

Einer Bekanntgabe der geschwärzten Textteile steht auch ä 3 Nr. 4 IFG i. V. m. ä 2 Abs.  1

der Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum materiellen Geheimschutz

(Verschlusssachenanweisung -V SA) entgegen (vomals AllgemeineVerwaltungsvorschrift des Bundesministeriums des lnnem zum materiellen und

orgarisatorischen Schutz von Verschlusssachen). Gem. ä 2 Abs. 2 Nr. 4 VSA werden
lnhalte als VS-NUR FÜR DEN DIENSTGEBRAUCH eingestuft, bei denen die
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Kenntnisnahme duch Unbefiigte ffir die lnteressen der Bundesrepublik █████ oder

eines ihrer Länder nachteilig sein kann (siehe dazu die Erläutenmgen beim Politischen

Halbjähresbericht)

Der Bericht enthält Überlegungen und Einschätzungen zu verschiedenen Akteuen der

brasilianischen Regierung, wertende Aussagen zu einzelnen Regierungsmitgliedem, der

Rolle der Bundesstaaten bezüglich der Klimapolitik und zu den Auswirkungen des

Staudammbruchs auf die Umweltpolitik der brasiliani schen Regierung.

Die Geheimhaltungsbedürftigkeit ergibt sich vor allem daraus, dass es im Falle des

Bekanntwerdens der lnfomationen zu einer Erschütterung des Vertrauensverhältnisses der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien kommen kann und damit das angestrebte Ziel,

vertrauensvolle auf Gegenseitigkeit beruhende B eziehungen zu unterhalten, untergräbt. Die

bilateralen Beziehungen mässen auf einem Vertrauenstatbestand aufgebaut werden, sonst

kßmen sie nicht zielgerichtet genutzt werden.

Eine Bekanntgabe der geschwÜrzten lnhalte wÜre ftir die Belange der Bundesrepublik

█████ zum jetzigen Zeitpunkt nachteilig. Gem. § 3 Nr. 4 IFG i.V.m. § 2 Abs.  1  VSA

ist eine vollständige Herausgabe ausgeschlossen und nu eine Teilherausgabe mit

Schwärzugen mßglich.

4. DKOR der Botschaft Brasilia vom 21.02.2019

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbj ahresbericht.

Der Bericht der Botschaft enthält wertende Aussagen und vertrauliche Einschätzungen des

deutschen Botschafters zu einem Gespräch mit dem brasilianischen Umweltminister.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zu Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zur Folge hätte.

5. DKOR der Botschaft Brasi[ia vom 25.02.2019 -VS-NfD

Die Textpassagen wurden wegen nachteil iger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbjahresbericht.

Der Bericht der Botschaft enthÜlt Aussagen der brasilianischen Regierung in Bezug auf

Menschenrechte zu einzelnen VN-Mitgliedsstaaten.
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Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zur Folge hätte.

Einer Herausgabe der lnfomationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs.  1 VSA

entgegen. Zu den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjähresbericht.

Der Bericht der Botschaft enthält Aussagen der brasilianischen Regierung zu

Menschenrechten bei einzelnen VN-Mitgliedsstaaten.

Die Geheimhaltungsbedürftigkeit ergibt sich vor allem daraus, dass es im Falle des

Bekanntwerdens der lnfomationen zu einer Erschütterung des Vertrauensverhältnisses der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien kommen kann und damit das angestrebte Ziel,

vertrauensvolle auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung zu unterhalten, untergräbt. Die

bilateralen Beziehungen müssen auf einem Vertrauenstatbestand aufgebaut werden, sonst

können sie nicht zielgerichtet genutzt werden.

Eine Bekanntgabe der geschwärzten lnhalte wäre fiir die Belange der Bundesrepublik

Deutsch]and zumjetzigen Zeitpunkt nachteilig. Gem. § 3 Nr. 4 IFG i.V.m. § 2 Abs.1 VSA

ist eine vollständige Herausgabe ausgeschlossen und nu eine Teilherausgabe mit

S chwärzungen möglich.

6. DKOR des GeneraLkonsu]ats Rio de Janeii.o vom 18.03.2019

Keine Schwärzung

7. DKOR der Botschaft Brasilia vom 15.04.2019

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Pol itischen Halbj ahresbericht.

Der Bericht der Botschaft enthält wertende Aussagen über Brasiliens umweltpolitische

Haltung (Seite 1  und Seite 3). Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das

Potenzial zu Schädigung der bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine

vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung untergraben, was nachteilige

Auswirkungen auf die bilateralen Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu

Brasilien zu Folge hätte.

AUßerdem enthält der Bericht auf Seite 2 Handlungsempfehlungen zu weiteren

strategischen bilateralen Kooperation im Bereich Umwelt- und Klimaschutz. Diese
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außenpolitischen Ziele würden duch eine Veröffentlichung der geschwärzten Passage

gefährdet.

Darüber hinaus wurden die Namen eines brasilianischen Gesprächspartners geschwärzt

(Seite 2).

Darüber hinaus enthält der Bericht vertrauliche lnformationen von Verüetem von

Nichtregierungsorganisationen zur Klimapolitik. Eine Offenlegung der geschwärzten

Passagen hätte das Potential die bilateralen Beziehungen zu Brasilien zu schädigen.

Darüber hinaus könnte die Zusammenarbeit mit den Nichtregierungsorganisationen

Schaden nehmen, wenn Aussagen und Wertungen an die Öffentlichkeit gerieten, da

Gespräche im Vertrauen auf offene und venrauensvolle Kommunikation gefiihrt worden

sind. Da die Kenntnisnahme duch Unbefiigte ftir die lnteressen der Bundesrepublik

█████ nachteilig sein kann. können diese Passagen nicht veröffentlicht werden.

8. DKOR der Botschaft Brasi]ia vom 22.04.2019 -VS-Nfl)

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbjahresbericht.

Der Bericht der Botschaft enthält auf den Seiten 1 bis 4 wertende Aussagen über Jair

Bolsonaro, dessen politischen Kus und mögliche zukünftige Szenarien sowie über die

Auswirkungen auf die wirtschaftliche Zusammenarbeit.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende B eziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zur Folge hätte.

AUßerdem enthält der Bericht auf Seite 2 Handlungsempfehlungen zur weiteren

strategischen bilateralen Kooperation. Die darin genannten Maßnahmen und Ziele würden

duch eine Veröffentlichung gefährdet.

Einer Herausgabe der lnformationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs.  1  der VSA

entgegen. Zu den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjahresbericht.

Der Bericht der Botschaft enthält auf den Seiten 1 bis 4 wertende Aussagen über Jair

Bolsonaro, dessen politischen Kus und mögliche zukünftige Szenarien Die zum DKOR

gehörige Anlage kann lhnen mit Teilschwärzungen herausgegeben werden. Die

Schwärzungen betreffen Überlegungen zu zukünftigen Maßnahmen bezüglich des

Amazonasfonds. Diese außenpolitischen Ziele würden duch eine Veröffentlichung der

geschwärzten Passage gefährdet.
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Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zu Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bi lateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zur Folge hätte.

AUßerdem enthält der Bericht auf Seite 2 Handlungsempfehlungen zur weiteren

strategischen bilateralen Kooperation. Die darin genamten Maßnahmen und Ziele würden

duch eine Veröffentlichung gefährdet.

Eine Bekanntgabe der geschwärzten lnhalte wäre ftir die Belange der Bundesrepublik

█████ zum jetzigen Zeitpunkt nachteilig. Gem. § 3 Nr. 4 IFG i.V.m. § 3 Nr. 4 VSA

ist eine vollständige Herausgabe ausgeschlossen und nu eine Teilherausgabe mit

Schwärzmgen möglich.

Der Textabschnitt auf Seite 3 des Berichts ist thematisch nicht von lhrer Anffage umfasst

und wurde daher geschwärzt.

9. DKOR der Botschaft Brasilia vom 26.05.2019 -VS-NfD

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbj ahresbericht.

Der Bericht enthält wertende Aussagen zur brasilianischen Umweltpolitik, Inhalte

vertraulich geftlhrter Gespräche und Handlungsempfehlungen zur bilateralen Kooperation

zu Umwelt- und Klimaschutz.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende B eziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zur Folge hätte.

Zudem würde eine Veröffentlichung von lnhalten vertraulich gefiihrter Gespräche, die

nicht fiir die Allgemeinheit bestimmt waren, mit einem alLgemeinen Vertrauensverlust in

die Bundesrepublik █████ als Partner gewertet werden und infolgedessen würde die

Zusammenarbeit künftig weniger eng und vertrauensvoll gestaltet werden, was den

außenpolitischen Zielen der Bundesregierung abträglich wäre.

Einer Herausgabe der lnfomationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs.  1 der VSA

entgegen. Zu den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjahresbericht.



Seite  11  von  17

Der Bericht enthält wertende Aussagen zur brasilianischen Umweltpolitik, Inhalte

vertraulich gefiihrter Gespräche und Handlungsempfehlugen zur bilateralen Kooperation

zu Umwelt- und Klimaschutz,

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Pqssagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig für die lnteressen der Bundesrepublik

█████ wäre.

Zudem würde eine Veröffentlichung von lnhalten vertraulich geftihrter Gespräche, die

nicht ftir die Allgemeinheit bestimmt waren, mit einem allgemeinen Vertrauensverlust in

die Bundesrepublik █████ als Partner gewertet werden und infolgedessen würde die

Zusammenarbeit künftig weniger eng und vertrauensvoll gestaltet werden, was nachteilig

fiir die außenpolitischen lnteressen der Bundesregierung wäre.

10. DKOR der Botschaft Brasilia vom 30.05.2019 -VS-Nfl)

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuter`mgen beim Politi schen Halbj ahresbericht.

Der Bericht enthält wertende Aussagen zu Jair Bolsonaros Regierungsstil und seinem

Verhältnis zum brasilianischen Parlament.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zu Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilige Auswirkungen auf die bilateralen

Beziehungen der Bundesrepublik █████ zu Brasilien zur Folge hätte.

Einer Herausgabe der lnformationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs.  1 der VSA

entgegen. Zu den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjahresbericht.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zu Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig ftir die lnteressen der Bundesrepublik

█████ wäre.

11. DKOR der Botschaft Brasilia vom 06.08.2019 -VS-Nfl)

Dieser als VS-NfD eingestufte Bericht kann wegen nachteiliger Auswirkungen auf

intemationale Beziehungen (§ 3 Nr.  1  a IFG) in Gänze nicht herausgegeben werden. Zu

den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen Halbjahresbericht.
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Der Bericht enthält wertende Aussagen aus einem vertraulichen Gespräch mit der

brasilianischen Menschenrechtsmiristerin.

Eine Veröffentlichung von lnhalten vertraulich geffihrter Gespräche, die nicht ftir die

Allgemeinheit bestimmt waren, würden mit einem allgemeinen Vertrauensverlust in die

Bundesrepublik █████ als Partner gewertet werden und infolgedessen würde die

Zusammenarbeit künftig weniger eng und ver(rauensvoll gestaltet werden, was den

außenpolitischen Zielen der Bundesregierung abträglich wäre.

Einer Herausgabe der lnfomationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs.  1 der VSA

entgegen. Zu den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjahresbericht.

Der Bericht enthält wertende Aussagen aus einem vertraulichen Gespräch mit der

brasilianischen Menschemechtsministerin.

Eine Veröffentlichung von lnhalten vertraulich geführter Gespräche, die nicht für die

Allgemeinheit bestimmt waren, mit einem allgemeinen Vertrauensverlust in die

Bundesrepublik █████ als Partner gewertet werden und infolgedessen würde die

Zusammenarbeit künftig weriger eng und vertrauensvoll gestaltet werden, was fiir die

außenpolitische Ziele der Bundesregierung nachteilig wäre,

Die Geheimhaltungsbedürftigkeit ergibt sich vor allem daraus, dass es im Falle des

B ekanntwerdens der lnfomationen zu einer Erschütterung des Vertrauensverhältnisses der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien kommen kann und damit das angestrebte Ziel,

vertrauensvolle auf Gegenseitigkeit beruhende Beziehung zu unterhalten, untergräbt. Die

bi lateralen B eziehungen müssen auf einem Vertrauenstatbestand aufgebaut werden, sonst

können sie nicht zielgerichtet genutzt werden.

Eine Bekamtgabe des Berichts wäre ftir die Belange der Bmdesrepublik █████ zum

jetzigen Zeitpunkt nachteilig. Gem. § 3 Nr. 4 IFG i.V.m. § 2 Abs.  1 VSA ist eineHerausgabe gänzlich ausgeschlossen.

12. DKOR der Botschaft Brasilia vom 09.08.2019

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbj ahresbericht.

Der Bericht enthält Überlegungen zu möglichen Kooperationsmaßnahmen. Die darin

genannten Maßnahmen und Ziele würden durch eine Veröffentlichung gefährdet.
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13. DKOR der Botschaft Brasilia vom 29.08.2019 -VS-Nfl)

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbj ahresbericht.

Der Bericht enthält eine wertende Aussage zu Präsident Bolonaros Umgang mit den

Waldbränden im Amazonasgebiet (Seite 1 ).

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig ftir die bilateralen Beziehungen zu

Brasilien wäre.

Die Schwärzungen auf Seite 2 betreffen Überlegungen der Bundesrepublik █████ im

Hinblick auf Brasilien und Maßnahmen zu künftigen bilateralen und multilateralen

Kooperation. Diese außenpolitischen Ziele würden durch eine Veröffentlichung der

geschwärzten Passage gefährdet.

Die Schwärzungen auf Seite 1 betreffen eine wertende Aussage zu einem EU-Partnerland.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zu Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu diesem Partnerland und würde eine vertrauensvolle, auf

Gegenseitigkeit beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig fiir die bilateralen

Beziehungen wäre.

Einer Herausgabe der lnformationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs. 1 der VSA

entgegen. Zu den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjahresbericht.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig ftir die lnteressen der Bundesrepublik

ßßßßß wäre.

Die Schwärzungen auf Seite 2 betreffen Überlegungen der Bundesrepublik █████ im

Hinblick auf Brasilien und Maßnahmen zur künftigen bilateralen und multilateralen

Kooperation. Diese außenpolitischen Ziele würden duch eine Veröffentlichung der

geschwärzten Passage gefährdet.

Die Schwärzungen auf Seite 1 betreffen eine wertende Aussage zu einem EU-Partnerland.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu diesem Partnerland und würde eine vertrauensvolle, auf

Gegenseitigkeit beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig ftir die lnteressen der

Bundesrepublik ßßßßß wäre.

Die zum DKOR gehörige Anlage kann lhnen mit Teilschwärzungen herausgegeben

werden. Die Schwärzungen betreffen Überlegungen zu zukünftigen Maßnahmen bezüglich
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des Amazonasfonds. Diese außenpolitischen Ziele würden duch eine Veröffentlichung der

geschwärzten Passage gefährdet.

14. DKOR der Botschaft Brasilia vom 29.08.2019 -VS-NfD

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf intemationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1  a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbj ahresbericht.

Der Bericht enthält eine wertende Aussage zu Präsident Bolonaros Umgang mit den

Waldbränden im Amazonasgebiet (Seite 1 ).

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zu Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig fiir die bilateralen lnteressen zu

Brasilien wäre.

Die Schwärzungen auf Seite 2 betreffen Überlegungen und Maßnahmen der

Bundesrepublik █████ im Hinblick auf Brasilien zu künftigen bilateralen und

multilateralen Kooperation. Diese außenpolitischen Ziele würden duch eine

Veröffentlichung der geschwärzten Passage gefährdet.

Einer Herausgabe der lnfomationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs.  1 der VSA

entgegen. Zu den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjahresbericht.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig ffir die lnteressen der Bundesrepublik

█████ wäre.

Die Schwärzungen auf Seite 2 betreffen Überlegungen der Bundesrepublik █████ im

Hinblick auf Brasilien und Maßnahmen zur künftigen bilateralen und multilateralen

Kooperation. Diese außenpolitischen Ziele würden duch eine Veröffentlichung der

geschwärzten Passage gefihrdet.

15. DKOR der Botschaft Brasilia vom 20.09.2019 -VS-NfD

Dieser als VS-NfD eingestufte Bericht kann wegen nachteiliger Auswirkungen auf

intemationale Beziehungen (§ 3 Nr.  1 a IFG) in Gänze nicht herausgegeben werden. Zu

den Voraussetzungen siehe die Erläuterungen beim Politischen Halbjahresbericht.

Der Bericht bezieht sich auf ein vertrauliches Gespräch mit einer

Nichtregierungsorganisation zu umweltpolitischen Themen, in dem wertende Aussagen zu

Brasiliens Politik in Bezug auf die Abholzung des Regenwalds getroffen werden. Die
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Nichtregierungsorganisation hat dem Treffen nu unter dem Vorbehalt der Vertraulichkeit

zugestimmt.

Eine Offenlegung des Berichts hätte das Potenzial zur Schädigung der bilateralen

Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit beruhende

Beziehung untergraben, was nachteilig ftir die bilateralen Beziehungen zu Brasilien wäre.

Des Weiteren würde eine Veröffentlichung von lnhalten vertraulich geführter Gespräche,

die nicht ftir die Allgemeinheit bestimmt waren, mit einem allgemeinen Vertrauensverlust

in die Bundesrepublik █████ als Partner gewertet werden und infolgedessen würde

die Zusammenarbeit künftig weniger eng und vertrauensvoll gestaltet werden, was den

außenpolitischen Zielen der Bundesregierung abträglich wäre.

Einer Herausgabe der lnformationen steht auch § 3 Nr. 4 IFG i.V. m. § 2 Abs.  1 der VSA

entgegen. Zu den Voraussetz`mgen siehe die Erläuterungen beim Politischen

Halbjähresbericht.

Der Bericht fasst lnhalte aus einem verbaulichen Gespräch mit einer

Nichtregierungsorganisation zusammen, ftLr das Vertraulichkeit zwischen den anwesenden

Parteien vereinbart wurde. Eine Veröffentlichung von lnhalten vertraulich geführter

Gespräche, die nicht ftir die Allgemeinheit bestimmt waren, würden mit einem

allgemeinen Vertrauensverlust in die Bundesrepublik █████ als Partner von

Nichtregierungsorganisationen gewertet werden und infolgedessen würde die

Zusammenarbeit künftig weniger eng und vertrauensvoll gestaltet werden.

Eine Bekanntgabe des Berichts wäre ftir die Belange der Bundesrepublik █████ zum

jetzigen Zeitpunkt nachteilig. Gem. § 3 Nr. 4 IFG i.V.m. § 2 Abs.  1  VSA ist eineHerausgabe gänzlich ausgeschlossen.

16. DKOR der Botschaft Brasilia vom 08.10.2019

Die Textpassagen wurden wegen nachteiliger Auswirkungen auf internationale

Beziehungen geschwärzt, § 3 Nr.  1 a IFG. Zu den Voraussetzungen siehe die

Erläuterungen beim Politischen Halbj ahresbericht.

Der Bericht enthält wertende Aussagen zu Präsident Bolonaros Umgang mit den

Waldbränden im Amazonasgebiet.

Eine Offenlegung der diesbezüglichen Passagen hätte das Potenzial zur Schädigung der

bilateralen Beziehungen zu Brasilien und würde eine vertrauensvolle, auf Gegenseitigkeit

beruhende Beziehung untergraben, was nachteilig fiir die bilateralen lnteressen zu

Brasilien wäre.

Die zum DKOR gehörige Anlage kann lhnen mit Teilschwärzungen herausgegeben

werden. Die Schwärzungen betreffen wertende Aussagen zur Umweltpolitik der
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brasilianischen Regierung. Diese außenpolitischen Ziele würden duch eine

Veröffentlichung der geschwärzten Passage gefährdet. Eine Herausgabe ist gem. § 3 Nr.  1

a IFG ausgeschlossen.

Die Verteiler der DKORs wurden geschwärzt, um zeitaufwändige und kostenpflichtige

Drittbeteiligungsverfihren gem. § 8 Abs.  1  IFG zu vemeiden. AUßerdem enthalten sie

keine lnfomationen, die thematisch von lhrer Anfrage umfasst werden.

Kostenentscheidung:

Gemäß §  10 Abs.1 IFG werden ftir individuell zurechenbare öffentliche Leistungen nach

dem lnformationsfteiheitsgesetz Gebühren erhoben. Diese bestimmen sich nach dem

Gebühren- und Auslagenverzeichnis (Anlage zu §  1 Abs.  1 der

lnformationsgebührenverordnung - IFGGebv). Lediglich die Erteilung einfacher

Auskünfte bzw. die Ablehnung eines Antrags sind gebührenfiei. Für die Erteilung einer

schriftlichen Auskunft bei Herausgabe von Abschriften ist je nach Verwaltungsaufwand

zur Zusammenstellung der lnformationen eine Gebühr zwischen 30,00 Euro und 500,00

Euro zu erheben, Nummer 2.2 Teil A der Anlage zu §  1 Abs.  1  IFGGebv.

Der von lhnen beantragte lnformationszugang überschreitet den Rahmen einer einfachen,

gebührenfieien Auskunft. Es mussten mehrere Referate im Auswärtigen Amt beteiligt

werden und der Zeitaufwand zur Beantwortung lhrer Anfiage hat 30 Minuten bei Weitem

überschritten. Insgesamt hat die Bearbeitung lhres Antrags im Auswärtigen Amt einen

Zeitaufwand von 10 Minuten ftir Mitarbeiter/-innen des mittleren Dienstes und 135

MlnutenftirMitarbeiter/-innendesgehobenenDienstesund480MinutenffirMtarbeiter/-

innen des höheren Dienstes verursacht. Bei Zugrundelegung der pauschalierten

Stundensätzen pro Arbeitsstunde von 30,00 Euro ftir Mitaibeiter/-innen des mittleren

Dienstes, 45,00 Euro ftir Mitarbeiter/-innen des gehobenen Dienstes und 60,00 € ftir

Mitarbeiter/-innen des höheren Dienstes ergibt sich auf dieser Grundlage rechnerisch ein

Verwaltungsauft^rand von 586,25 Euro.

Die Gebühren sind auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwandes so zu

bemessen, dass der lnformationszugang nach §  1  IFG wirksam in Anspruch genommen

werden kam gem. §  10 Abs. 2 IFG. Die Gebührenerhebung soll nicht kostendeckend

eerfblgen. Daher werden die Gebühren nach der IFGGebv auf der Basis der in der

B egründung zur IF GGebv enthaltenen pauschalen Personalkostensätze ermittelt.

Die Gebührenerhebung erfolgt auch unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufürands und

wird ins Verhältnis zu bereits getroffenen Gebührenentscheidungen gesetzt. Dabei wird



Seite  17 von  17

unter dem Gesichtspunlst der Gleichbehandlung der Gebührenschuldner geprüft, inwiefem

die j eweiligen Amtshandlungen vergleichbar sind.

Unter Berücksichtigung des Verwaltungsaufwands und der o.g. gesetzlichen Kriterien für

die Gebührenbemessung wurde hier eine Gebühr von 108,00 Euo (IFGGebv, Teil A,

Ziffer 2.2.) festgesetzt. Diese Gebühr ist zum hier verursachten Verwaltungsauf\vand

angemessen und entftitet angesichts des Gebührenrahmens von bis zu 500,00 Euo keine

abschreckende Wirkung. Der lnfomationszugang kann wirksam in Anspruch genommen

werden.

Bitte überweisen Sie den Gesamtbetrag i. H. v. 108,00 EUR innerha]b von 4 Wochen

auf das Konto der Bundeskasse

Deutsche Bundesbank, Filiale Leipzig

BLZ 86000000

Konto Nr. 86001040

BIC: MARKDEF1860

IBAN: DE38 8600 0000 0086 0010 40

Unter Ve"endungszweck geben Sie bitte an: 880801008491, 505-IFG 344-2019

Mit fteundlichen Grüßen

lm Auftrag

öööö

Ihre Rechte /Rechtsbehelßbelehrung` :

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch beim

Auswärtigen Amt in Berlin oder Bonn erhoben werden.
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